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4.3. Grundlegende Aufgaben der weiteren Vervollkommni|ng der

Zusammenarbeit zwischen den Untersuchungs3bteilunge"n~und 
anderen politisch-opcrativen Diensteinhsiten bei der Be- 

_____-arbeitunq und beim Abschluß des Ermittlunosverfahrens

Wie bereits bei der Charakterisierung des Wesens dor Unter
suchungsarbeit im MfS und im Zusammenhang mit der Erläuterung 
der Hauptaufgaben der Untersuchungsarbeit sowie in mehreren 
anderen Abschnitten der Forschungsarbeit hervorgehoben wurde, 
ist die Zusammenarbeit zwischen den Diensteinheiten anderer 
operativer Linien im MfS ein objektives Erfordernis, das aus 
der gemeinsamen Grundaufgsbe der konsequenten Bekämpfung der 
Feindtätigkeit und der zuverlässigen Gewährleistung der staat
lichen Sicherheit der DDR und der anderen sozialistischen 
Staaten unter allen Lagebedingungen resultiert. Um die dies
bezüglichen, komplizierter gewordenen A u f g a b e n h o h e m  poli
tischen und politisch-operativen Nutzen zu^ä^gjn1* bedarf es 
häufig des kombinierten oder aufeinani^Jfl^agßestimmten Ein
satzes sowohl inoffizieller Kräfte uno^perativer Mittel und 
Methoden des MfS, die gseigneL^ind t die Konspiration feind
licher Tätigkeit zu durchbj als auch offizieller staat
licher Sanktionen untej :uf!g der Potenzen des Sozialist!-
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sehen Rechts, die ein^^brtsetzung der feindlichen Tätigkeit 
konsequent unterbinden und die nachhaltige Disziplinierung 
des Straftäters gewährleisten. Die politisch-operative Tätig
keit der anderen operativen Diensteinheiten und der Unter
suchungsabteilungen muß sich sinnvoll und planmäßig abgestimmt 
ergänzen, und zwar sowohl im Prozeß der Bearbeitung Operativer 
Vorgänge, als auch bei der Bearbeitung und beim Abschluß des 
Ermittlungsverfahrens.
Die Notwendigkeit der auf das Ermittlungsverfahren bezogenen 
engen Zusammenarbeit mit der zuständigen operativen Dienstsin- 
heit ergibt sich aus der gemeinsamen Aufgabenstellung, mit 
jedem Ermittlungsverfahren einen möglichst effektiven Beitrag 
zur Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit und zur

Kopie BStU 
AR 8

l” VgT. dazu die Ausführungen in Abschnitt 3.2.


